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(54) GELENK ZUR GELENKIGEN VERBINDUNG VON ZWEI FAHRZEUGTEILEN

(57) Gelenk (1) zur gelenkigen Verbindung von zwei
Fahrzeugteilen (15, 16), umfassend eine Gelenkgabel
(2) mit einem ersten Gabelarm (5) und einem gegenü-
berliegenden zweiten Gabelarm (6), eine Gelenkzunge
(3), die in einem verbundenen Zustand des Gelenks zu-
mindest abschnittsweise zwischen dem ersten Gabel-
arm und dem zweiten Gabelarm angeordnet ist, und ei-
nen Bolzen (4) zur Verbindung der Gelenkgabel und der
Gelenkzunge, wobei der Bolzen im verbundenen Zu-
stand zumindest abschnittsweise innerhalb des ersten
Gabelarms und der Gelenkzunge angeordnet ist, wobei

der erste Gabelarm eine durchgehende Aufnahmeöff-
nung (7) aufweist, durch die der Bolzen zur Herstellung
des verbundenen Zustands von außen in Richtung des
zweiten Gabelarms einführbar ist. Erfindungsgemäß ist
vorgesehen, dass zumindest ein Gewindesegment (9)
vorgesehen ist, welches an zumindest einem der Gabel-
arme angeordnet ist, und dass zumindest eine Siche-
rungsschraube (12) vorgesehen ist, welche mit dem zu-
mindest einen Gewindesegment von außen von der Sei-
te des ersten Gabelarms her verschraubbar ist, um den
Bolzen im verbundenen Zustand zu sichern.
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Beschreibung

GEBIET DER ERFINDUNG

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Gelenk
zur gelenkigen Verbindung von zwei Fahrzeugteilen, ins-
besondere eines Schienenfahrzeugs, umfassend eine
Gelenkgabel mit einem ersten Gabelarm und einem ge-
genüberliegenden zweiten Gabelarm, eine Gelenkzun-
ge, die in einem verbundenen Zustand des Gelenks zu-
mindest abschnittsweise zwischen dem ersten Gabel-
arm und dem zweiten Gabelarm angeordnet ist, und ei-
nen Bolzen zur Verbindung der Gelenkgabel und der Ge-
lenkzunge, wobei der Bolzen im verbundenen Zustand
zumindest abschnittsweise innerhalb des ersten Gabel-
arms und der Gelenkzunge angeordnet ist, wobei der
erste Gabelarm eine durchgehende Aufnahmeöffnung
aufweist, durch die der Bolzen zur Herstellung des ver-
bundenen Zustands von außen in Richtung des zweiten
Gabelarms einführbar ist.

STAND DER TECHNIK

[0002] Je nach Anwendung können gelenkig mitein-
ander verbundene Fahrzeugteile, insbesondere eines
Schienenfahrzeugs (aber auch von straßengebundenen
Fahrzeugen wie z.B. von Gelenksbussen), über längere
Zeiträume miteinander gelenkig verbunden bleiben. Ins-
besondere Fahrzeugsegmente bzw. Fahrzeugteile von
Straßenbahnen sind dauerhaft gelenkig miteinander ver-
bunden und sollen im Idealfall über die gesamte Fahr-
zeuglebensdauer (typischerweise mehr als 30 Jahre)
nicht voneinander gelöst werden (daher keine Kupplun-
gen). In der Realität sind insbesondere Straßenbahnen
in alten Städten hohen Stoßbelastungen ausgesetzt, wo-
durch ein Gelenkstausch oder zumindest eine Gelenks-
kontrolle oft mehrmals (beispielsweise ein- bis dreimal)
während der Fahrzeuglebensdauer notwendig wird.
[0003] Der aktuelle Stand der Technik erfordert für eine
Trennung der gelenkig verbundenen Fahrzeugteile, die
insbesondere für Wartungsaktivitäten bzw. Lagertausch
notwendig ist, entweder, dass das gesamte Gelenk de-
montiert bzw. ausgebaut wird, es auf einer Seite getrennt
wird oder das Gelenk in der Mitte getrennt wird. Das je-
weilige Gelenk ist dabei üblicherweise aus einer Gelenk-
gabel und einer Gelenkzunge aufgebaut, die über einen
Bolzen miteinander verbunden sind.
[0004] Für die Trennung von Gelenkgabel und -zunge
muss sowohl von der Oberseite als auch der Unterseite
genügend Platz und Zugänglichkeit vorhanden sein, um
das Gelenk demontieren zu können. Gleiches gilt natür-
lich auch für die Montage. Häufig müssen hierbei ein über
dem Gelenk angeordneter Fußboden des Fahrzeugs so-
wie ein umlaufender Wellen- bzw. Faltenbalg demontiert
werden, um die notwendige beidseitige Zugänglichkeit
herzustellen.
[0005] Entsprechend gestaltet sich die Demontage
bzw. Montage bei bekannten Gelenken sehr aufwendig

und geht mit einem hohen Platzbedarf einher, was als
nachteilig anzusehen ist.

AUFGABE DER ERFINDUNG

[0006] Es ist daher Aufgabe der vorliegenden Erfin-
dung ein Gelenk zur Verfügung zu stellen, das die ge-
nannten Nachteile vermeidet. Insbesondere soll eine ein-
fache, platzsparende Demontage bzw. Montage möglich
sein.

DARSTELLUNG DER ERFINDUNG

[0007] Zur Lösung der genannten Aufgabe, ist es bei
einem Gelenk zur gelenkigen Verbindung von zwei Fahr-
zeugteilen, insbesondere eines Schienenfahrzeugs, um-
fassend eine Gelenkgabel mit einem ersten Gabelarm
und einem gegenüberliegenden zweiten Gabelarm, eine
Gelenkzunge, die in einem verbundenen Zustand des
Gelenks zumindest abschnittsweise zwischen dem ers-
ten Gabelarm und dem zweiten Gabelarm angeordnet
ist, und einen Bolzen zur Verbindung der Gelenkgabel
und der Gelenkzunge, wobei der Bolzen im verbundenen
Zustand zumindest abschnittsweise innerhalb des ersten
Gabelarms und der Gelenkzunge angeordnet ist, wobei
der erste Gabelarm eine durchgehende Aufnahmeöff-
nung aufweist, durch die der Bolzen zur Herstellung des
verbundenen Zustands von außen in Richtung des zwei-
ten Gabelarms einführbar ist, erfindungsgemäß vorge-
sehen, dass zumindest ein Gewindesegment vorgese-
hen ist, welches an zumindest einem der Gabelarme an-
geordnet ist, und dass zumindest eine Sicherungs-
schraube vorgesehen ist, welche mit dem zumindest ei-
nen Gewindesegment von außen von der Seite des ers-
ten Gabelarms her verschraubbar ist, um den Bolzen im
verbundenen Zustand zu sichern.
[0008] Die mittels des Bolzens realisierte Verbindung
zwischen der Gelenkgabel und der Gelenkzunge ist be-
weglich, insbesondere drehbeweglich. Die Gelenkzunge
kann hierfür ein entsprechendes Lager aufweisen, durch
das der Bolzen im verbundenen Zustand geschoben ist.
[0009] Typischerweise weist das Lager zumindest ein
erstes Lagerelement - z.B. (zumindest abschnittsweise)
konvex ausgeführt - und zumindest ein zweites Lagere-
lement - z.B. (zumindest abschnittsweise) konkav, das
zumindest eine erste Lagerelement zumindest ab-
schnittsweise umgebend ausgeführt - auf, die miteinan-
der beweglich verbunden sind, wobei im verbundenen
Zustand des Gelenks das zumindest eine erste Lagere-
lement im Wesentlichen direkt am Bolzen anliegt und
sich relativ zum Bolzen nicht oder kaum bewegt, sondern
im Wesentlichen nur relativ zum zumindest einen zweiten
Lagerelement. Das zumindest eine zweite Lagerelement
ist im Wesentlichen unbeweglich mit der restlichen Ge-
lenkzunge verbunden, welche sich somit gemeinsam mit
dem zumindest einen zweiten Lagerelement relativ zum
zumindest einen ersten Lagerelement bewegen kann,
wodurch wiederum die Beweglichkeit der Gelenkzunge
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relativ zur Gelenkgabel hergestellt ist.
[0010] Im verbundenen Zustand ist der Bolzen durch
bzw. in die Aufnahmeöffnung eingeschoben und damit
abschnittsweise innerhalb des ersten Gabelarms. Wei-
ters ist im verbundenen Zustand der Bolzen zumindest
abschnittsweise durch die Gelenkzunge geführt, vor-
zugsweise durchsetzt der Bolzen die Gelenkzunge voll-
ständig, sodass der Bolzen jedenfalls auch abschnitts-
weise innerhalb der Gelenkzunge angeordnet ist. Je
nach Dimensionierung kann diese Anordnung des Bol-
zens - d.h. ohne notwendigerweise auch zumindest ab-
schnittsweise innerhalb des zweiten Gabelarms ange-
ordnet zu sein - bereits für eine hinreichend stabile Ver-
bindung zwischen Gelenkgabel und Gelenkzunge aus-
reichen.
[0011] Indem der Bolzen von außen durch die Aufnah-
meöffnung eingeführt wird, wird der Bolzen von außer-
halb der Gelenkgabel bzw. des Gelenks - von der Seite
des ersten Gabelarms her - in Richtung des zweiten Ga-
belarms bewegt. Hierfür ist lediglich der Zugang von die-
ser einen Seite erforderlich.
[0012] Grundsätzlich sind ein oder mehrere Gewinde-
segmente möglich, z.B. eines am ersten Gabelarm und
eines am zweiten Gabelarm oder mehrere Gewindeseg-
mente am ersten und/oder zweiten Gabelarm etc.
[0013] Jedes Gewindesegment weist zumindest ein
Gewinde, insbesondere Innengewinde, auf, welches zur
Verschraubung mit einer Sicherungsschraube geeignet
ist.
[0014] Entsprechend können eine oder mehrere Si-
cherungsschrauben vorgesehen sein, selbst wenn nur
ein einziges Gewindesegment vorgesehen ist.
[0015] Da die zumindest eine Sicherungsschraube -
analog zur Bewegung des Bolzens bei Herstellung des
verbundenen Zustands - von außen von der Seite des
ersten Gabelarms her mit dem zumindest einen Gewin-
desegment verschraubt wird, ist kein Zugang von einer
anderen Seite bei Herstellung des verbundenen Zu-
stands bzw. bei der Sicherung des Bolzens notwendig.
[0016] Die Verschraubung der mindestens einen Si-
cherungsschraube mit dem zumindest einen Gewindes-
egment bewirkt, dass der Bolzen nicht durch Vibrationen
oder bei sonstigen Krafteinwirkungen oder anderen äu-
ßeren Einflüssen verloren geht.
[0017] Zur Lösung des verbundenen Zustands bzw.
zur Herstellung eines gelösten Zustands, den man auch
als Vormontagezustand bezeichnen könnte, ist umge-
kehrt vorzugehen. D.h. nach Lösung und ggf. Entfernung
der Sicherungsschraube wird der Bolzen entfernt, was
wiederum von außen lediglich von der Seite des ersten
Gabelarms her erfolgt. Anschließend kann die Gelenk-
zunge aus dem Gabelarm gezogen werden.
[0018] D.h. sowohl die Demontage als auch die Mon-
tage bzw. Herstellung des verbundenen Zustands ist
beim erfindungsgemäßen Gelenk von einer Seite, näm-
lich von der Seite des ersten Gabelarms her, möglich.
Ein mehrseitiges oder gar vollumfängliches Freilegen
des Gelenks, wie dies gemäß dem Stand der Technik

zunächst vorgenommen werden muss, ist daher nicht
nötig. Entsprechend einfach und platzsparend kann die
Montage/Demontage erfolgen, um z.B. eine rasche, kos-
tensparende Wartung oder Überprüfung des Gelenks zu
ermöglichen.
[0019] Um eine besonders stabile Verbindung zwi-
schen Gelenkgabel und Gelenkzunge zu erzielen, ist es
bei einer bevorzugten Ausführungsform des erfindungs-
gemäßen Gelenks vorgesehen, dass im verbundenen
Zustand der Bolzen zumindest abschnittsweise inner-
halb eines Aufnahmeabschnitts des zweiten Gabelarms
angeordnet ist. D.h. der zweite Gabelarm weist den Auf-
nahmeabschnitt auf, in den der Bolzen einführbar ist, in-
dem der Bolzen zur Herstellung des verbundenen Zu-
stands von außen durch die Aufnahmeöffnung in Rich-
tung des zweiten Gabelarms in den Aufnahmeabschnitt
eingeführt wird. Da der Bolzen im verbundenen Zustand
zumindest abschnittsweise in den Aufnahmeabschnitt
eingeführt ist, ist der Bolzen dann zumindest abschnitts-
weise nicht nur innerhalb des ersten Gabelarms und der
Gelenkzunge, sondern auch innerhalb des zweiten Ga-
belarms angeordnet. Der Aufnahmeabschnitt kann ge-
nerell als Vertiefung oder durchgehende Ausnehmung
im zweiten Gabelarm ausgebildet sein.
[0020] Um einerseits eine besonders platzsparende
Anordnung realisieren zu können und andererseits eine
besonders gute Zugänglichkeit der Sicherungsschraube
zu erreichen, ist es bei einer bevorzugten Ausführungs-
form des erfindungsgemäßen Gelenks vorgesehen,
dass am zweiten Gabelarm, insbesondere im Bereich
eines Aufnahmeabschnitts des zweiten Gabelarms, ein
Gewindesegment angeordnet ist, und dass der Bolzen
zumindest eine sich entlang seiner Längsachse erstre-
ckende Durchgangsöffnung zur Aufnahme zumindest ei-
ner Sicherungsschraube aufweist, welche mit dem Ge-
windesegment verschraubbar ist, um den Bolzen im ver-
bundenen Zustand zu sichern. Entsprechend ergibt sich
wiederum die Zugänglichkeit für die mindestens eine Si-
cherungsschraube (insbesondere beim Herstellen des
verbundenen Zustands) bzw. zu der mindestens einen
Sicherungsschraube (insbesondere beim Lösen des ver-
bundenen Zustands bzw. beim Herstellen des gelösten
Zustands) von außen von der Seite des ersten Gabel-
arms her, wenn der Bolzen zumindest abschnittsweise
in der Aufnahmeöffnung - und vorzugsweise im Aufnah-
meabschnitt - angeordnet ist.
[0021] Das Gewindesegment am zweiten Gabelarm,
insbesondere im Bereich des Aufnahmeabschnitts, ist
vom oben genannten zumindest einen Gewindesegment
umfasst. Ebenso ist die mindestens eine Sicherungs-
schraube, die für die zumindest eine Durchgangsöffnung
vorgesehen ist, von der oben genannten zumindest ei-
nen Sicherungsschraube umfasst.
[0022] Eine konstruktiv besonders einfache Ausfüh-
rungsform ergibt sich, wenn genau eine Durchgangsöff-
nung vorgesehen ist. Diese kann im Bolzen zentral, sich
entlang der Längsachse des Bolzens erstreckend, an-
geordnet sein. Grundsätzlich wäre es aber auch denkbar,
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dass mehrere Durchgangsöffnungen - z.B. zwei paralle-
le, nebeneinander angeordnete Durchgangsöffnungen -
im Bolzen vorgesehen sind.
[0023] Generell kann das mindestens eine Gewinde-
segment als separates Element bzw. Bauteil vorgesehen
sein, welches, insbesondere lösbar, mit der Gelenkgabel
bzw. zumindest einem Abschnitt der Gelenkgabel ver-
bunden wird. Diese Verbindung kann form- und/oder
kraftschlüssig sein, insbesondere um ein Verdrehen des
mindestens einen Gewindesegments gegenüber der Ge-
lenkgabel auszuschließen. Ebenso kann im Allgemeinen
das mindesten eine Gewindesegment als ein in die Ge-
lenkgabel, insbesondere in den ersten und/oder zweiten
Gabelarm, integriertes Bauteil vorgesehen sein. Die In-
tegration kann durch einstückige Herstellung mit der Ge-
lenkgabel bzw. mit dem jeweiligen Abschnitt der Gelenk-
gabel realisiert sein, beispielsweise durch mechanische
Bearbeitung der Gelenkgabel; es wäre aber auch eine
unlösbare (im Sinne von nicht zerstörungsfrei lösbare)
Verbindung denkbar, z.B. durch Verschweißung.
[0024] Entsprechend dem oben Gesagten ist es bei
einer besonders bevorzugten Ausführungsform des er-
findungsgemäßen Gelenks vorgesehen, dass das Ge-
windesegment als separates Element ausgebildet ist,
das mit dem zweiten Gabelarm, insbesondere lösbar,
verbunden, vorzugsweise verschraubt, ist. Eine beson-
ders flexible Herstellung ist hierdurch möglich. Wie ge-
sagt, wären alternativ aber z.B. auch eine einstückige
Herstellung, eine Integration oder eine unlösbare Ver-
bindung möglich.
[0025] Analog zum oben Gesagten ist es bei einer be-
sonders bevorzugten Ausführungsform des erfindungs-
gemäßen Gelenks zur Verhinderung einer Verdrehung
des Gewindesegments gegenüber dem zweiten Gabel-
arm vorgesehen, dass das Gewindesegment form-
und/oder kraftschlüssig mit dem zweiten Gabelarm ver-
bunden ist.
[0026] Bei einer bevorzugten Ausführungsform des er-
findungsgemäßen Gelenks ist vorgesehen, dass im ver-
bundenen Zustand der Bolzen form- und/oder kraft-
schlüssig gegen eine Verdrehung um seine Längsachse
gegenüber der Gelenkgabel gesichert ist. Zum einen wird
hierdurch eine besonders hohe mechanische Stabilität
erzielt. Zum anderen erleichtert dies die Sicherung des
Bolzens mittels der mindestens einen Sicherungs-
schraube. Im verbundenen Zustand kann sich die Ge-
lenkzunge zumindest abschnittsweise entsprechend um
den Bolzen bewegen bzw. drehen, insbesondere mittels
eines, weiter oben bereits erwähnten, Lagers der Ge-
lenkzunge.
[0027] Prinzipiell kann der Formschluss und/oder
Kraftschluss in an sich bekannter Weise auf unterschied-
lichste Arten hergestellt werden. Bei einer besonders be-
vorzugten Ausführungsform des erfindungsgemäßen
Gelenks ist vorgesehen, dass im verbundenen Zustand
der Bolzen mit einem ersten Teilabschnitt im ersten Ga-
belarm angeordnet ist und dass zur Verdrehsicherung
des Bolzens der erste Teilabschnitt zumindest ab-

schnittsweise eine Form aufweist, die von einer Rotati-
onssymmetrie rund um die Längsachse des Bolzens ab-
weicht, wobei der erste Gabelarm zumindest abschnitts-
weise eine dazu korrespondierende Form aufweist, um
einen Formschluss zwischen dem Bolzen und der Ge-
lenkgabel zu ermöglichen. Dies wirkt sich günstig auf die
Montage des Gelenks aus, da eine genaue Anordnung
des Bolzens auf einfache Art und Weise erzwungen wird.
Beispielsweise kann der erste Teilabschnitt einen nicht
rotationssymmetrischen Flansch ausbilden, der radial
bzw. in Richtungen normal auf die Längsachse des Bol-
zens vom restlichen Bolzen absteht und formschlüssig
in einer korrespondierend geformten Ausnehmung bzw.
Vertiefung des ersten Gabelarms angeordnet wird.
[0028] Alternativ oder zusätzlich ist es bei einer beson-
ders bevorzugten Ausführungsform des erfindungsge-
mäßen Gelenks vorgesehen, dass im verbundenen Zu-
stand der Bolzen mit einem zweiten Teilabschnitt in ei-
nem Aufnahmeabschnitt des zweiten Gabelarms ange-
ordnet ist und dass zur Verdrehsicherung des Bolzens
der zweite Teilabschnitt zumindest abschnittsweise eine
Form aufweist, die von einer Rotationssymmetrie rund
um die Längsachse des Bolzens abweicht, wobei der
Aufnahmeabschnitt zumindest abschnittsweise eine da-
zu korrespondierende Form aufweist, um einen Form-
schluss zwischen dem Bolzen und der Gelenkgabel zu
ermöglichen. Dies wirkt sich ebenfalls günstig auf die
Montage des Gelenks aus, da hierdurch ebenfalls eine
genaue Anordnung des Bolzens auf einfache Art und
Weise erzwungen wird. Beispielsweise kann der zweite
Teilabschnitt normal auf die Längsachse einen nicht ro-
tationssymmetrischen Querschnitt aufweisen, der form-
schlüssig im korrespondierend geformten Aufnahmeab-
schnitt des zweiten Gabelarms angeordnet wird, wobei
der Aufnahmeabschnitt, wie bereits erwähnt, als Vertie-
fung oder durchgehende Ausnehmung im zweiten Ga-
belarm ausgebildet sein kann.
[0029] Alternativ oder zusätzlich ist es bei einer beson-
ders bevorzugten Ausführungsform des erfindungsge-
mäßen Gelenks vorgesehen, dass im verbundenen Zu-
stand der Bolzen mit zumindest einem Teilabschnitt am
zumindest einen Gewindesegment anliegt und dass zur
Verdrehsicherung des Bolzens der zumindest eine Teil-
abschnitt zumindest abschnittsweise eine Form auf-
weist, die von einer Rotationssymmetrie rund um die
Längsachse des Bolzens abweicht, wobei das zumindest
eine Gewindesegment zumindest abschnittsweise eine
dazu korrespondierende Form aufweist, um einen Form-
schluss zwischen dem Bolzen und dem zumindest einen
Gewindesegment zu ermöglichen. Wiederum gilt, dass
sich dies günstig auf die Montage des Gelenks auswirkt,
da eine genaue Anordnung des Bolzens auf einfache Art
und Weise erzwungen wird. Beispielsweise kann der zu-
mindest eine Teilabschnitt mit der von der Drehsymme-
trie abweichenden Formgebung eine Stirnseite des Bol-
zens umfassen bzw. ausbilden und/oder eine Fläche, die
im verbundenen Zustand in eine vom ersten zum zweiten
Gabelarm weisende Richtung weist, wobei der zumin-
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dest eine Teilabschnitt zur formschlüssigen Anlage am
dazu korrespondierend geformten Abschnitt des zumin-
dest einen Gewindesegments gebracht werden kann.
[0030] Alternativ oder zusätzlich ist es bei einer bevor-
zugten Ausführungsform des erfindungsgemäßen Ge-
lenks vorgesehen, dass im verbundenen Zustand der
Bolzen mittels Passung kraftschlüssig und/oder form-
schlüssig im ersten Gabelarm und/oder im zweiten Ga-
belarm, insbesondere in einem Aufnahmeabschnitt des
zweiten Gabelarms, und/oder in zumindest einem Lage-
relement eines Lagers der Gelenkzunge gehalten ist.
[0031] Ein Kraftschluss kann durch eine Übermaß-
bzw. Presspassung erzeugt werden. Im Falle einer Spiel-
oder Übergangspassung kann in Abhängigkeit von den
gewählten Toleranzen ein Formschluss generiert wer-
den. Eine besonders stabile Anordnung des Bolzens im
verbundenen Zustand des Gelenks ist die Folge. Darü-
berhinaus kann hierdurch auf konstruktiv besonders ein-
fache Art und Weise eine, ggf. weitere, Verdrehsicherung
des Bolzens im verbundenen Zustand des Gelenks er-
zielt werden. Bei Vorsehung einer solchen Passung, ins-
besondere Presspassung, kann es vorteilhaft sein, ein
gewisses Spiel zwischen dem Bolzen und dem zumin-
dest einen Gewindesegment zuzulassen, um den Bolzen
mit möglichst wenig axialem (entlang seiner Längsach-
se) Spiel verpressen zu können.
[0032] Bei einer bevorzugten Ausführungsform des er-
findungsgemäßen Gelenks ist vorgesehen, dass die Ge-
lenkzunge ein Lager zur Aufnahme des Bolzens auf-
weist, wobei das Lager zumindest ein erstes Lagerele-
ment, welches im verbundenen Zustand im Wesentli-
chen unbeweglich am Bolzen anliegt, und zumindest ein
zweites Lagerelement, welches mit dem zumindest ei-
nen ersten Lagerelement beweglich verbunden ist, um-
fasst, wobei das Lager vorzugsweise zumindest ein La-
gerdichtelement aufweist, welches im verbundenen Zu-
stand den Bolzen rund um seine Längsachse vollständig
umfänglich umgebend angeordnet ist. Wie weiter oben
bereits beschrieben, erlaubt das Lager eine Relativbe-
wegung der Gelenkzunge zur Gelenkgabel bzw. zum
Bolzen, insbesondere wenn dieser verdrehsicher in der
Gelenkgabel angeordnet ist, wobei der Bolzen dabei
durch das zumindest eine erste Lagerelement des La-
gers, ggf. mit Passung, insbesondere Presspassung,
durchgeführt ist. Das mindestens eine Lagerdichtele-
ment sorgt dabei für einen effektiven Schutz gegen Ein-
dringen von Flüssigkeit und/oder Schmutz in das Lager,
insbesondere zwischen das zumindest eine erste Lage-
relement und das zumindest eine zweite Lagerelement.

KURZE BESCHREIBUNG DER FIGUREN

[0033] Die Erfindung wird nun anhand eines Ausfüh-
rungsbeispiels näher erläutert. Die Zeichnungen sind
beispielhaft und sollen den Erfindungsgedanken zwar
darlegen, ihn aber keinesfalls einengen oder gar ab-
schließend wiedergeben.
[0034] Dabei zeigt:

Fig. 1 eine Aufsicht auf ein erfindungsgemäßes Ge-
lenk in einem verbundenen Zustand

Fig. 2 eine Schnittansicht gemäß der Schnittlinie A-A
aus Fig. 1

Fig. 3 eine axonometrische Ansicht des Gelenks aus
Fig. 1 in einem gelösten Zustand von schräg
oben

Fig. 4 eine axonometrische Detailansicht einer Ge-
lenkgabel des Gelenks aus Fig. 1 von schräg
unten

WEGE ZUR AUSFÜHRUNG DER ERFINDUNG

[0035] Fig. 1 zeigt in Aufsicht ein erfindungsgemäßes
Gelenk 1 zur gelenkigen Verbindung von zwei Fahrzeug-
teilen 15, 16, insbesondere eines Schienenfahrzeugs.
Das Gelenk 1 umfasst eine Gelenkgabel 2 mit einem
ersten Gabelarm 5, der in der Aufsicht der Fig. 1 erkenn-
bar ist. Weiters weist die Gelenkgabel 2 einen dem ersten
Gabelarm 5 gegenüberliegenden zweiten Gabelarm 6
auf. Das Gelenk 1 umfasst weiters eine Gelenkzunge 3,
die in einem in Fig. 1 gezeigten verbundenen Zustand
des Gelenks 1 zumindest abschnittsweise zwischen dem
ersten Gabelarm 5 und dem zweiten Gabelarm 6 ange-
ordnet ist, und einen Bolzen 4 zur Verbindung der Ge-
lenkgabel 2 und der Gelenkzunge 3. Im dargestellten
Ausführungsbeispiel ist der Bolzen 4 im verbundenen
Zustand zumindest abschnittsweise innerhalb des ersten
Gabelarms 5, des zweiten Gabelarms 6 und der Gelenk-
zunge 3 angeordnet. Besagte Anordnung im verbunde-
nen Zustand ergibt sich, indem der Bolzen 4 von außen
von der Seite des ersten Gabelarms 5 her durch eine
durchgehende Aufnahmeöffnung 7 des ersten Gabel-
arms 5 in einen Aufnahmeabschnitt 8 des zweiten Ga-
belarms 6 eingeführt wird, wenn die Gelenkzunge 3 mit
einem Lager 20 in der Gelenkgabel 2 so angeordnet ist,
dass der Bolzen 4 durch ein erstes Lagerelement 22 des
Lagers 20 der Gelenkzunge 3 geführt wird, vgl. Fig. 2.
[0036] Erfindungsgemäß ist vorgesehen, dass zumin-
dest ein Gewindesegment 9 vorgesehen ist, welches an
zumindest einem der Gabelarme 5, 6 angeordnet ist, und
dass zumindest eine Sicherungsschraube 12 vorgese-
hen ist, welche mit dem zumindest einen Gewindeseg-
ment 9 von außen von der Seite des ersten Gabelarms
5 her verschraubbar ist, um den Bolzen 4 im verbunde-
nen Zustand zu sichern. Da die zumindest eine Siche-
rungsschraube 12 - analog zur Bewegung des Bolzens
4 bei Herstellung des verbundenen Zustands - von außen
von der Seite des ersten Gabelarms 5 her mit dem zu-
mindest einen Gewindesegment 9 verschraubt wird, ist
kein Zugang von einer anderen Seite bei Herstellung des
verbundenen Zustands bzw. bei der Sicherung des Bol-
zens 4 notwendig. Dies gilt analog auch für das Lösen
des verbundenen Zustands bzw. das Herstellen eines in
Fig. 3 gezeigten gelösten Zustands, d.h. auch dafür ge-

7 8 



EP 4 108 540 A1

6

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

nügt der Zugang von einer Seite, nämlich von außen von
der Seite des ersten Gabelarms 5.
[0037] Im dargestellten Ausführungsbeispiel ist genau
ein Gewindesegment 9 vorgesehen, welches im Bereich
des Aufnahmeabschnitts 8, auf einer vom ersten Gabel-
arm 5 weg weisenden Unterseite des zweiten Gabelarms
6, angeordnet ist und ein Gewinde 19 für die Verschrau-
bung mit genau einer Sicherungsschraube 12 aufweist.
Der Bolzen 4 weist im dargestellten Ausführungsbeispiel
entsprechend genau eine durchgehende Durchgangs-
öffnung 10 auf, die sich entlang einer Längsachse 11 des
Bolzens 4 erstreckt und zur Aufnahme der Sicherungs-
schraube 12 dient. Entsprechend kann im verbundenen
Zustand die Sicherungsschraube 12 von außen von der
Seite des ersten Gabelarms 5 her in die Durchgangsöff-
nung 10 eingeführt und mit dem Gewinde 19 verschraubt
werden, um den Bolzen 4 zu sichern.
[0038] Im dargestellten Ausführungsbeispiel ist das
Gewindesegment 9 als separates Element ausgebildet,
das mit dem zweiten Gabelarm 6 verschraubt ist. Hierfür
sind an der Unterseite des zweiten Gabelarms 6 Gewin-
de 19’ vorgesehen, die zur Verschraubung mit Befesti-
gungsschrauben 17 dienen, vgl. Fig. 4. Darüberhinaus
weist die Unterseite des zweiten Gabelarms 6 eine Ver-
tiefung 21’ auf, die zur Form des Gewindesegments 9
korrespondierend geformt ist, sodass ein Formschluss
zwischen dem Gewindesegment 9 und der Vertiefung
21’ erzeugt wird, um eine besonders stabile, insbeson-
dere drehfeste, Verbindung zwischen dem zweiten Ga-
belarm 6 und dem Gewindesegment 9 sicherzustellen.
[0039] Im dargestellten Ausführungsbeispiel ist der
Bolzen 4 gegenüber der Gelenkgabel 2 gegen eine Ver-
drehung um seine Längsachse 11, insbesondere durch
Formschluss, gesichert. Der Bolzen 4 weist einen ersten
Teilabschnitt 13 auf, mit dem der Bolzen 4 im verbunde-
nen Zustand im ersten Gabelarm 5 angeordnet ist. Ein
zweiter Teilabschnitt 14 des Bolzens 4 ist hierbei im Auf-
nahmeabschnitt 8 angeordnet. Der erste Teilabschnitt
13 bildet einen nicht rotationssymmetrischen Flansch
aus, der radial bzw. in Richtungen normal auf die Längs-
achse 11 des Bolzens 4 vom restlichen Bolzen 4 absteht
und im verbundenen Zustand formschlüssig in einer kor-
respondierend geformten Ausnehmung bzw. Vertiefung
21 des ersten Gabelarms 5 angeordnet ist.
[0040] Aufgrund der Verdrehsicherung bewegt bzw.
verdreht sich der Bolzen 4 im verbundenen Zustand re-
lativ zur Gelenkgabel 2 nicht.
[0041] Der zweite Teilabschnitt 14 umfasst im darge-
stellten Ausführungsbeispiel eine Stirnseite bzw. Stirn-
fläche des Bolzens 4. Diese kann theoretisch ebenfalls
zur Verdrehsicherung des Bolzens 4 verwendet werden,
indem die besagte Stirnfläche des Bolzens 4 eine von
der Drehsymmetrie (bezogen auf die Längsachse 11)
abweichende Formgebung aufweist und zur Anlage am
Gewindesegment 9 vorgesehen ist. In diesem Fall kann
das Gewindesegment 9 einen Abschnitt mit einer dazu
korrespondierenden Form aufweisen, sodass der zweite
Teilabschnitt 14 mit der Stirnfläche zu einer formschlüs-

sigen Anlage am korrespondierend geformten Abschnitt
des Gewindesegments 9 gebracht werden kann.
[0042] Im dargestellten Ausführungsbeispiel ist jedoch
kein solcher Formschluss vorgesehen, sondern ein ge-
wisses Spiel zwischen dem Bolzen 4 und dem Gewin-
desegment 9, vgl. Fig. 2. Dies begünstigt, dass der Bol-
zen 4 mit einem minimalen axialen Spiel mittels Passung
kraftschlüssig im ersten Gabelarm 5, im ersten Lagere-
lement 22 und im Aufnahmeabschnitt 8 gehalten sein
kann.
[0043] Das Lager 20 erlaubt die Relativbewegung der
Gelenkzunge 3 zur Gelenkgabel 2, welche Relativbewe-
gung zumindest Drehbewegungen rund um die Längs-
achse 11 als Drehachse umfasst und vorzugsweise auch
zumindest geringfügige Schwenk- bzw. Kippbewegun-
gen um zumindest eine quer zur Längsachse 11 verlau-
fende Schwenkachse. Denkbar wäre z.B. eine Schwenk-
achse, die normal auf die Längsachse 11 steht. Das La-
ger 20 umfasst das erste Lagerelement 22, welches im
verbundenen Zustand im Wesentlichen unbeweglich am
Bolzen 4 anliegt, und ein zweites Lagerelement 23, wel-
ches mit dem ersten Lagerelement 22 beweglich verbun-
den ist und dieses abschnittsweise umgibt. Die restliche
Gelenkzunge 3 ist mit dem zweiten Lagerelement 23 im
Wesentlichen unbeweglich verbunden und bewegt sich
entsprechend gemeinsam mit dem zweiten Lagerele-
ment 23 relativ zum ersten Lagerelement 22 bzw. zum
Bolzen 4 bzw. zur Gelenkgabel 2.
[0044] Zwei Lagerdichtelemente 18 sorgen für einen
effektiven Schutz gegen Eindringen von Flüssigkeit
und/oder Schmutz in das Lager 20 bzw. zwischen das
erste Lagerelement 22 und das zweite Lagerelement 23,
wobei die Lagerdichtelemente 18 so angeordnet sind,
dass sie im verbundenen Zustand den Bolzen 4 rund um
seine Längsachse 11 vollständig umfänglich umgeben.

BEZUGSZEICHENLISTE

[0045]

1 Gelenk
2 Gelenkgabel
3 Gelenkzunge
4 Bolzen
5 Erster Gabelarm
6 Zweiter Gabelarm
7 Aufnahmeöffnung
8 Aufnahmeabschnitt
9 Gewindesegment
10 Durchgangsöffnung
11 Längsachse des Bolzens
12 Sicherungsschraube
13 Erster Teilabschnitt des Bolzens
14 Zweiter Teilabschnitt des Bolzens
15 Erster Fahrzeugteil
16 Zweiter Fahrzeugteil
17 Befestigungsschraube
18 Lagerdichtelement
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19, 19’ Gewinde
20 Lager
21, 21’ Vertiefung
22 Erstes Lagerelement
23 Zweites Lagerelement

Patentansprüche

1. Gelenk (1) zur gelenkigen Verbindung von zwei
Fahrzeugteilen (15, 16), insbesondere eines Schie-
nenfahrzeugs, umfassend eine Gelenkgabel (2) mit
einem ersten Gabelarm (5) und einem gegenüber-
liegenden zweiten Gabelarm (6), eine Gelenkzunge
(3), die in einem verbundenen Zustand des Gelenks
(1) zumindest abschnittsweise zwischen dem ersten
Gabelarm (5) und dem zweiten Gabelarm (6) ange-
ordnet ist, und einen Bolzen (4) zur Verbindung der
Gelenkgabel (2) und der Gelenkzunge (3), wobei der
Bolzen (4) im verbundenen Zustand zumindest ab-
schnittsweise innerhalb des ersten Gabelarms (5)
und der Gelenkzunge (3) angeordnet ist,
wobei der erste Gabelarm (5) eine durchgehende
Aufnahmeöffnung (7) aufweist, durch die der Bolzen
(4) zur Herstellung des verbundenen Zustands von
außen in Richtung des zweiten Gabelarms (6) ein-
führbar ist, dadurch gekennzeichnet, dass zumin-
dest ein Gewindesegment (9) vorgesehen ist, wel-
ches an zumindest einem der Gabelarme (5, 6) an-
geordnet ist, und dass zumindest eine Sicherungs-
schraube (12) vorgesehen ist, welche mit dem zu-
mindest einen Gewindesegment (9) von außen von
der Seite des ersten Gabelarms (5) her verschraub-
bar ist, um den Bolzen (4) im verbundenen Zustand
zu sichern.

2. Gelenk (1) nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass im verbundenen Zustand der Bolzen
(4) zumindest abschnittsweise innerhalb eines Auf-
nahmeabschnitts (8) des zweiten Gabelarms (6) an-
geordnet ist.

3. Gelenk (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 2, da-
durch gekennzeichnet, dass am zweiten Gabel-
arm (6), insbesondere im Bereich eines Aufnahme-
abschnitts (8) des zweiten Gabelarms (6), ein Ge-
windesegment (9) angeordnet ist, und dass der Bol-
zen (4) zumindest eine sich entlang seiner Längs-
achse (11) erstreckende Durchgangsöffnung (10)
zur Aufnahme zumindest einer Sicherungsschraube
(12) aufweist, welche mit dem Gewindesegment (9)
verschraubbar ist, um den Bolzen (4) im verbunde-
nen Zustand zu sichern.

4. Gelenk (1) nach Anspruch 3, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Gewindesegment (9) als sepa-
rates Element ausgebildet ist, das mit dem zweiten
Gabelarm (6), insbesondere lösbar, verbunden, vor-

zugsweise verschraubt, ist.

5. Gelenk (1) nach Anspruch 4, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Gewindesegment (9) form-
und/oder kraftschlüssig mit dem zweiten Gabelarm
(6) verbunden ist.

6. Gelenk (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 5, da-
durch gekennzeichnet, dass im verbundenen Zu-
stand der Bolzen (4) form- und/oder kraftschlüssig
gegen eine Verdrehung um seine Längsachse (11)
gegenüber der Gelenkgabel (2) gesichert ist.

7. Gelenk (1) nach Anspruch 6, dadurch gekenn-
zeichnet, dass im verbundenen Zustand der Bolzen
(4) mit einem ersten Teilabschnitt (13) im ersten Ga-
belarm (5) angeordnet ist und dass zur Verdrehsi-
cherung des Bolzens (4) der erste Teilabschnitt (13)
zumindest abschnittsweise eine Form aufweist, die
von einer Rotationssymmetrie rund um die Längs-
achse (11) des Bolzens (4) abweicht, wobei der erste
Gabelarm (5) zumindest abschnittsweise eine dazu
korrespondierende Form aufweist, um einen Form-
schluss zwischen dem Bolzen (4) und der Gelenk-
gabel (2) zu ermöglichen.

8. Gelenk (1) nach einem der Ansprüche 6 bis 7, da-
durch gekennzeichnet, dass im verbundenen Zu-
stand der Bolzen (4) mit einem zweiten Teilabschnitt
(14) in einem Aufnahmeabschnitt (8) des zweiten
Gabelarms (6) angeordnet ist und dass zur Verdreh-
sicherung des Bolzens (4) der zweite Teilabschnitt
(14) zumindest abschnittsweise eine Form aufweist,
die von einer Rotationssymmetrie rund um die
Längsachse (11) des Bolzens (4) abweicht, wobei
der Aufnahmeabschnitt (8) zumindest abschnitts-
weise eine dazu korrespondierende Form aufweist,
um einen Formschluss zwischen dem Bolzen (4) und
der Gelenkgabel (2) zu ermöglichen.

9. Gelenk (1) nach einem der Ansprüche 6 bis 8, da-
durch gekennzeichnet, dass im verbundenen Zu-
stand der Bolzen (4) mit zumindest einem Teilab-
schnitt (14) am zumindest einen Gewindesegment
(9) anliegt und dass zur Verdrehsicherung des Bol-
zens (4) der zumindest eine Teilabschnitt (14) zu-
mindest abschnittsweise eine Form aufweist, die von
einer Rotationssymmetrie rund um die Längsachse
(11) des Bolzens (4) abweicht, wobei das zumindest
eine Gewindesegment (9) zumindest abschnittswei-
se eine dazu korrespondierende Form aufweist, um
einen Formschluss zwischen dem Bolzen (4) und
dem zumindest einen Gewindesegment (9) zu er-
möglichen.

10. Gelenk (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 9, da-
durch gekennzeichnet, dass im verbundenen Zu-
stand der Bolzen (4) mittels Passung kraftschlüssig
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und/oder formschlüssig im ersten Gabelarm (5)
und/oder im zweiten Gabelarm (6), insbesondere in
einem Aufnahmeabschnitt (8) des zweiten Gabel-
arms (6), und/oder in zumindest einem Lagerele-
ment (22) eines Lagers (20) der Gelenkzunge (3)
gehalten ist.

11. Gelenk (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 10, da-
durch gekennzeichnet, dass die Gelenkzunge (3)
ein Lager (20) zur Aufnahme des Bolzens (4) auf-
weist, wobei das Lager (20) zumindest ein erstes
Lagerelement (22), welches im verbundenen Zu-
stand im Wesentlichen unbeweglich am Bolzen (4)
anliegt, und zumindest ein zweites Lagerelement
(23), welches mit dem zumindest einen ersten La-
gerelement (22) beweglich verbunden ist, umfasst,
wobei das Lager (20) vorzugsweise zumindest ein
Lagerdichtelement (18) aufweist, welches im ver-
bundenen Zustand den Bolzen (4) rund um seine
Längsachse (11) vollständig umfänglich umgebend
angeordnet ist.
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